
Unrechtmäßige Tortur der Elisabeth Maderin, Coburg 1629 

 

Insonderheit saget testis 2. Philipp Wagner, der Richter selbsten,  

ad 2. art. Ob Maderin gleich bey der ersten Marter  

nichts bekennet, habe man doch ohne rechtliches Erkenntniß, die Tortur wiederholet, und der 

Scharpffrichter ihr die Hände gebunden, die Haar abgeschnitten, sie auff die Leiter gesetzet, 

Brandenwein auff den Kopff gossen, und die Kolbe vollends wollen abbrennen,  

Ad artic. 3. ihr Schwefelfedern unter die Arm, und den Hals gebrennet,  

art. 4. hinden aufwarts mit den Händen biß an die Decke gezogen,  

art. 5. so bey 3. oder 4. Stunde gewehret, und sie gehangen, der Meister aber zum 

Morgenbrodt gangen,  

art. 6. 7. und als er wiederkommen, ihr Brandenwein auff den Ruck gossen, und angezündet, 

art. 8. 9. 10. ihr viel Gewichter auff den Rücken gelegt, und sie in die Höhe gezogen; Nach 

diesem wieder auff die Leiter, und ihr ein ungehoffeltes Bret mit Stacheln under den Rücken 

geleget, und mit den Händen biß an die Decke auffgezogen.  

art. 11. Furter die beyde große Fußzehen, und beyde Daumen zusammen geschraubet, eine 

Stange durch die Arm gestecket, und sie also auffgehänget, daß sie ungefehr eine viertheil 

Stunde gehangen, wär ihr immer eine Ohnmacht nach der andern zugangen.  

ad art. 12. et 13. die Beine weren ihr in den Waden geschraubet, und wie zu vermercken, die 

Tortur auff die Fragen underschiedlich wiederholet worden.  

Bey der dritten Tortur, so der [Henker] von Dreißigacker verrichtet, seye es ärger zugangen, 

als der sie mit einer ledernen Peitschen umb die Lenden, und sonst gehauen, daß das Blut 

durchs Hembde gedrungen,  

art. 14. 15. 16. Ferner sie auffgezogen,  

ad art. 15. ihr die Daumen und große Zehen zusammen geschraubet, sie also im Bock sitzen 

lassen, und weren der Henker neben denen Gerichtspersonen, zum Morgenbrodt gangen, 

ungefehr vor Mittage, umb 10 Uhr, darinnen sie gesessen bis 1. Uhr, nach Mittag, daß auch 

ein benachbarter Beamdter zu Zedgen kommen und gesagt, warumb man so unbarmhertzig 

mit den Leuten umbgienge; man hette zu Neustadt davon gesagt, daß die zu Poßneck so 

unbarmhertzig weren,  

art. 17. Darauff sie abermal mit der Carbatschen [Peitsche] jämmerlich zerhauen, und seye es 

hierbey ersten Tages verblieben,  

art. 18. den andern Tag, (notetur) were man noch einmal (doch absque sententia praevia) mit 

ihr durchgangen, Tortur hette bißweiln mit der Peitschen zugehauen, aber nicht so sehr, wie 

den vorigen Tag, es were ein abscheulich Werck gewesen,  

art. 19. – diesem Zeugen stimmet in den meisten Punkten bei testis 4. Christoph Rhot, auch 

Richter usw.  
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Hexen und Hexenprozesse in Deutschland  

[Analysen: Hexen und Hexenprozesse in Deutschland. Hexen, S. 1967 (vgl. Behringer-Hexen, 

S. 268 ff.)http://www.digitale-bibliothek.de/band93.htm ]  


